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Öffentliche Bekanntmachung  
 

Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung und der Abmarkung von 
Grundstücksgrenzen durch ÖbVI  M. Burghof 

 
Die Grenzen des in der Zeiss-Straße in Bergheim gelegenen Grundstücks 
 
Gemarkung Kenten, Flur 2, Flurstück 1128 
 
sind von mir vermessen worden. Nach § 11 IfSBG-NRW ist eine epidemische Lage von landesweiter 
Tragweite festgestellt. Auf eine Durchführung des Grenztermins wurde aufgrund § 21 Absatz 6 des 
Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und 
Katastergesetz - VermKatG NRW) verzichtet.  
 
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 5. 
März 2005 (Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in der zur Zeit 
geltenden Fassung, erfolgt die Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung und der Abmarkung 
von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung der Grenzniederschrift vom 26.11.2020 zur 
Geschäftsbuchnummer 20458T in der Zeit 
 

vom 22.12.2020 bis 21.01.2021 
 
in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs M. Burghof, Bahnstraße 8, 50126 
Bergheim während der nachstehenden Servicezeiten: Montag bis Freitag von 07:30 bis 18:00 Uhr. 
Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur Einsichtnahme bereitgestellt. Den 
betroffenen Eigentümern und Eigentümerinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte 
ist Gelegenheit gegeben, sich über das Ergebnis der Grenzermittlung und die Abmarkung unterrichten zu 
lassen. Um Wartezeiten zu verkürzen besteht die Möglichkeit einer Terminabsprache. Diese kann 
telefonisch unter der Rufnummer 02271/47210 erfolgen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
1. Einwendungen gegen die Grenzermittlung 
Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt gemäß § 21 Abs. 5 VermKatG NRW als anerkannt und die 
Grenzen somit gemäß § 19 Abs. 1 VermKatG NRW  als festgestellt, wenn nicht innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist Einwendungen erhoben werden. Einwendungen gegen die 
Grenzermittlung sind schriftlich oder zur Niederschrift bei mir unter der Anschrift, M. Burghof, Bahnstr. 8, 
50126 Bergheim zu erheben. 
 
2. Klage gegen die Abmarkung 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Klage erhoben 
werden. 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage kann auch durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I 
S. 3803).  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet unter  
https://www.rhein-erft-kreis.de/amtsblaetter einsehbar. 
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   Vermessungsbüro      Stollenwerk  &  Burghof 
 

   Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung und der Abmarkung von 
Grundstücksgrenzen durch ÖbVI  M. Burghof 

 
Die Grenzen des An der Kapelle in Bergheim-Ahe gelegenen Grundstücks 
 
Gemarkung Quadrath-Ichendorf, Flur 20, Flurstück 1055 
 
sind von mir vermessen worden. Nach § 11 IfSBG-NRW ist eine epidemische Lage von landesweiter 
Tragweite festgestellt. Auf eine Durchführung des Grenztermins wurde aufgrund § 21 Absatz 6 des 
Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und 
Katastergesetz - VermKatG NRW) verzichtet.  
 
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 5. 
März 2005 (Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in der zur Zeit 
geltenden Fassung, erfolgt die Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung und der Abmarkung 
von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung der Grenzniederschrift vom 03.12.2020 zur 
Geschäftsbuchnummer 20522T in der Zeit 
 

vom 22.12.2020 bis 21.01.2021 
 
in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs M. Burghof, Bahnstraße 8, 50126 
Bergheim während der nachstehenden Servicezeiten: Montag bis Freitag von 07:30 bis 18:00 Uhr. 
Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur Einsichtnahme bereitgestellt. Den 
betroffenen Eigentümern und Eigentümerinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte 
ist Gelegenheit gegeben, sich über das Ergebnis der Grenzermittlung und die Abmarkung unterrichten zu 
lassen. Um Wartezeiten zu verkürzen besteht die Möglichkeit einer Terminabsprache. Diese kann 
telefonisch unter der Rufnummer 02271/47210 erfolgen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
1. Einwendungen gegen die Grenzermittlung 
Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt gemäß § 21 Abs. 5 VermKatG NRW als anerkannt und die 
Grenzen somit gemäß § 19 Abs. 1 VermKatG NRW  als festgestellt, wenn nicht innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist Einwendungen erhoben werden. Einwendungen gegen die 
Grenzermittlung sind schriftlich oder zur Niederschrift bei mir unter der Anschrift, M. Burghof, Bahnstr. 8, 
50126 Bergheim zu erheben. 
 
2. Klage gegen die Abmarkung 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Klage erhoben 
werden. 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage kann auch durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I 
S. 3803).  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet unter  
https://www.rhein-erft-kreis.de/amtsblaetter einsehbar. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
___________________________________________________________________ 

 
Bezirksregierung Köln  50667 Köln, 10.12.2020 
Dezernat 33  Zeughausstraße 2-10 
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung-  Telefon: 0221 / 147-2033 
 
Flurbereinigung Betgenhauser Feld 
Az.: 33.45 -5 14 04- 
 

Ladung zur Offenlage und Anhörung über die Ergebnisse der 
Wertermittlung gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

 
 
I. Ladung zur Offenlage der Ergebnisse der Wertermittlung 
 
Im Flurbereinigungsverfahren Betgenhauser Feld liegen die Nachweise über die 
Ergebnisse der Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsverfahren unterliegenden 
Grundstücke vor. 
 
Die Ergebnisse der Wertermittlung sind Grundlage für die Berechnung des 
Abfindungsanspruches und damit Grundlage für den Flurbereinigungsplan. Die 
Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung liegen zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten offen. Die Karten zur Wertermittlung können auch digital eingesehen 
werden unter:  
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html 
 
Zur Erteilung von Auskünften über die vorgenommene Bewertung der Grundstücke 
(§ 32 FlurbG) stehen Bedienstete der Bezirksregierung Köln  
 

von Montag, den 25.01. bis Freitag, den 05.02.2021 
jeweils in der Zeit von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
im Dienstgebäude der Bezirksregierung Köln 

Robert-Schuman-Straße 51, 52066 Aachen 
(bitte beim Pförtner im Foyer melden) 

 
zur Verfügung.  
Im Hinblick auf die aktuellen coronabedingten Beschränkungen ist eine vorherige 
telefonische Terminvereinbarung unter oben angegebener Rufnummer erforderlich. 
 
Beteiligte des Flurbereinigungsverfahrens sind gemäß § 10 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) die 
Teilnehmer, d. h. die Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten der zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke und die Nebenbeteiligten gemäß 
§ 10 Nr. 2 FlurbG.  
Zu den Nebenbeteiligten des Flurbereinigungsverfahrens zählen: 

a. Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom 
Flurbereinigungsverfahren betroffen werden; 
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b. andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für 
gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) 
oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG); 

c. Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet 
räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst 
wird; 

d. Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen 
Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen 
oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken; 

e. Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt 
des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG); 

f. Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, 
denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt 
wird (§§ 42 Abs. 3 und 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester 
Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken 
haben (§ 56 FlurbG). 

 
Die Teilnehmer des Flurbereinigungsverfahrens erhalten u. a. den 
Flurstücksnachweis -Alter Bestand-. In diesem ist der Grundbesitz aufgeführt, den sie 
in das Flurbereinigungsverfahren einbringen. Hier sind die Ergebnisse der 
Wertermittlung nach Wertklassen und Wertverhältniszahl als Kennzahlen für 
Grundstücksqualität und Bodengüte nachgewiesen. Der Flurstücksnachweis -Alter 
Bestand- wird Bestandteil des Flurbereinigungsplanes. 
Die Nebenbeteiligten erhalten einen Nebenbeteiligtennachweis -Alter Bestand-, der 
ihre Rechte an den zum Flurbereinigungsverfahren gehörenden Flurstücken 
beinhaltet. 
 
 
II. Ladung zum Anhörungstermin zu den Wertermittlungsergebnissen  
 
Der Anhörungstermin dient der Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse. In 
diesem Termin können Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung 
vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Termin nur 
allgemeine Erläuterungen zu der im o. g. Flurbereinigungsverfahren durchgeführten 
Bewertung und keine Auskünfte über die Bewertung der einzelnen Grundstücke 
gegeben werden (hierfür ist die unter I. aufgeführte Offenlage vorgesehen).  
Der Anhörungstermin findet unter Beachtung der aktuellen Coronaschutzverordnung 
zu der folgenden Zeit statt: 
 

Donnerstag, den 11.02.2021 um 10.00 Uhr 
im Dienstgebäude der Bezirksregierung Köln 

Robert-Schuman-Straße 51, 52066 Aachen 
(bitte beim Pförtner im Foyer melden) 

 
Für die Teilnahme am Anhörungstermin ist eine vorherige telefonische Anmeldung 
erforderlich, da die Teilnehmerzahl aufgrund der vorbenannten Verordnung begrenzt 
ist. 
Sollte die maximal zulässige Personenanzahl zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits 
erreicht sein, wird den Beteiligten um 14.00 Uhr desselben Tages am selben Ort 
Gelegenheit zur Anhörung gegeben. 
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Sollten Beteiligte Ihre Einwendungen nicht im Anhörungstermin vorbringen wollen, so 
können sie diese bis spätestens 14 Tage nach dem o. g. Anhörungstermin schriftlich 
der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln, unter Angabe des o. g. 
Aktenzeichens und ihrer ONr. mitteilen. 
Allgemeine Erläuterungen zu dem im Flurbereinigungsverfahren durchgeführten 
Bewertungsverfahren können die Beteiligten dem Begleitschreiben entnehmen, das 
sie per Post erhalten. 
 
Beteiligte, die mit den Ergebnissen der Wertermittlung einverstanden sind, 
brauchen diesen Anhörungstermin nicht wahrzunehmen.  
 
 
Die den Beteiligten übersandten Auszüge und Nachweise sind zu den vorgenannten 
Terminen mitzubringen. 
 
Allgemeine Hinweise 
 

1. Vertretung durch eine bevollmächtigte Person 
Aus verwaltungsvereinfachenden Gründen und um die Anzahl der 
Ansprechpartner zu verringern, werden alle Miteigentümer an 
gemeinschaftlichem Grundbesitz (auch die von der Flurbereinigungsbehörde 
ermittelten Erben) aufgefordert, eine gemeinsame bevollmächtigte Person  
zu bestellen, soweit dies noch nicht geschehen ist. 
Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht  mit beglaubigter Unterschrift vorzulegen. 
Die Beglaubigung kann von jeder dienstsiegelführenden Stelle vorgenommen 
werden (z. B. Stadt- oder Gemeindeverwaltung). Die Beglaubigung ist gemäß 
§ 108 FlurbG gebührenfrei (außer bei Notaren). 
Vollmachtsvordrucke können die Beteiligten bei der Bezirksregierung Köln,-
Dezernat 33-, 50606 Köln, anfordern oder auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Köln  
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren
/form_vollmacht.pdf 
abrufen. 
Die Bevollmächtigung schließt eine Teilnahme der einzelnen Miteigentümer an 
Terminen im Flurbereinigungsverfahren nicht aus. 
 
Sollten Beteiligte an der Wahrnehmung der Termine zu Ziffern I. und II. 
verhindert sein, können sie sich an diesen Tagen durch eine bevollmächtigte 
Person vertreten lassen. Vollmachtsvordrucke (Tagesvollmacht)  können bei 
der Bezirksregierung Köln -Dezernat 33-, 50606 Köln, angefordert werden. Zur 
notwendigen Beglaubigung siehe oben.  
 

2. Kostenerstattung 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Kosten erstattet werden 
können, die den Beteiligten durch die Wahrnehmung der Termine entstehen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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gez. Pils, RVR’in 
Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2 – 10, 50667 Köln 
 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln 
veröffentlicht unter: 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/betgenhauser_feld/index.html 
 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu 
finden unter:  
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_ 
internet/leitstungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf 
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt. 
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